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Bericht zu TOP 6 gemäß § 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
Der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 203 Abs. 2 
i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet.  
 
Die Gesellschaft verfügt derzeit über kein genehmigtes Kapital. Um Flexibilität bei etwaigen 
zukünftigen Kapitalmaßnahmen oder für die Ausgabe von Mitarbeiteraktien zu erlangen, soll ein 
genehmigtes Kapital für die Dauer der nächsten fünf Jahre geschaffen werden. Das genehmigte 
Kapital ist beschränkt auf 10% des derzeitigen Grundkapitals. 
 
Die dem Vorstand eingeräumte Ermächtigung sieht den Ausschluss des gesetzlichen 
Bezugsrechts der Aktionäre in bestimmten Fällen vor. Damit soll der Vorstand ggf. in die Lage 
versetzt werden, von der Ausnutzung des genehmigten Kapitals auch unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch zu machen.  
 
Die Ermächtigung sieht die Möglichkeit vor, das gesetzliche Bezugsrecht auszuschließen, wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um maximal 10% des bei Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals vorhandenen Grundkapitals erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits notierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen. 
Bezugsrechtsemissionen nehmen wegen der jeweils zu treffenden organisatorischen 
Maßnahmen und zu wahrenden Bezugsfrist sehr viel mehr Zeit in Anspruch als Platzierungen 
unter Bezugsrechtsausschluss. Auch können durch solche Platzierungen die bei 
Bezugsrechtsemissionen üblichen Abschläge vermieden werden. Die Eigenmittel der 
Gesellschaft können daher bei Ausschluss des Bezugsrechts in einem größeren Maße gestärkt 
werden, als dies bei einer Bezugsrechtsemission der Fall wäre. Der Umfang einer 
Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts ist allerdings auf zehn vom Hundert 
des im Zeitpunkt der Eintragung des Genehmigten Kapitals 2019 im Handelsregister und bei 
der Ausnutzung im Handelsregister eingetragenen Grundkapitals beschränkt. Aufgrund dieser 
Beschränkung ist eine (Wert-)Verwässerung der alten Aktien und ein Einflussverlust für die 
Aktionäre praktisch nicht zu befürchten. 
 
Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der 
Ermächtigung durch runde Beträge zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses. Der 
Bezugsrechtsausschluss ist erforderlich, um etwaige Spitzen verwerten zu können.  
 
Die Attraktivität der Aktie der Gesellschaft kann unter bestimmten Voraussetzungen gesteigert 
werden, wenn die Aktien der Gesellschaft auch an ausländischen Börsenplätzen zum Handel 
zugelassen werden. In diesem Fall soll die Börseneinführung und -notierung verbunden werden 
können mit einem Angebot neuer Aktien.  
 
Weiterhin kann das Bezugsrecht der Aktionäre bei Sachkapitalerhöhungen mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, insbesondere um den Erwerb von Unternehmen oder 
Beteiligungen gegen Gewährung von Aktien zu ermöglichen. Dies ist eine immer üblicher 
werdende Form der Akquisition. Die Praxis zeigt, dass in vielen Fällen die Inhaber attraktiver 
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung, insbesondere für die Veräußerung ihrer Anteile oder 
eines Unternehmens, die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen.  
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Um auch solche Akquisitionsobjekte erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit 
haben, ihr Grundkapital unter Umständen sehr kurzfristig gegen Sacheinlage unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Außerdem wird es der Gesellschaft ermöglicht, 
Unternehmen, Beteiligungen sowie sonstige Vermögensgegenstände, wie z. B. auch 
Forderungen gegen die Gesellschaft, zu erwerben, ohne dabei über Gebühr die eigene 
Liquidität in Anspruch nehmen zu müssen. Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig 
prüfen, ob er von der Ermächtigung zu einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss 
bei sich konkretisierenden Erwerbsmöglichkeiten Gebrauch machen soll. Er wird das 
Bezugsrecht nur dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien an der 
Gesellschaft im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.  
 
Daneben schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre zur Ausgabe 
von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und Tochtergesellschaften auszuschließen, um 
die Arbeitnehmer am Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von Belegschaftsaktien 
beteiligen zu können.  
 
Wenn den Aktionären bei einer Kapitalerhöhung grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen 
Aktien eingeräumt wird, soll der Vorstand darüber hinaus auch ermächtigt sein, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um 
den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. den 
Schuldnern von Wandlungs- und/oder Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der 
Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- 
und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten 
zustände. Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sind zur Erleichterung der 
Platzierbarkeit am Kapitalmarkt regelmäßig mit einem Verwässerungsschutz versehen. Als 
Verwässerungsschutz üblich ist ein Geldausgleich oder wahlweise die Ermäßigung des 
Wandlungs- bzw. Optionspreises bzw. eine Anpassung des Umtauschverhältnisses. Daneben 
sehen Wandel- und Optionsschuldverschreibungsbedingungen üblicherweise vor, dass 
insbesondere im Fall einer Kapitalerhöhung unter Einräumung eines Bezugsrechts für die 
Aktionäre den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. den 
Schuldnern von Wandlungs- oder Optionspflichten anstelle eines Verwässerungsschutzes mit 
den vorgenannten Mechanismen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, 
wie es auch den Aktionären zusteht. Sie werden, wenn der Vorstand von dieser Möglichkeit 
Gebrauch macht, so gestellt, als ob sie ihr Wandlungs- oder Optionsrecht bereits ausgeübt bzw. 
ihre Wandlungs- oder Optionspflicht bereits erfüllt hätten. Dies hat den Vorteil, dass die 
Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz mit Ermäßigung des Wandlungs- 
oder Optionspreises bzw. mit einer Anpassung des Umtauschverhältnisses – einen höheren 
Ausgabebetrag für die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien 
erzielen kann und dafür auch keinen Geldausgleich leisten muss. Um dies zu erreichen, ist 
insoweit ein Bezugsrechtsausschluss erforderlich. 
 
Über die Einzelheiten der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird der Vorstand in der 
Hauptversammlung berichten, die auf einen etwaigen Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der 
init SE folgt.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat verpflichten sich, den Ausgabebetrag für die neuen Aktien im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre festzulegen. 


